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Straßenname 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Benennung der Erschließungsstraße im Gewerbegebiet am August-
Bebel-Damm als 
 
                                                          Hamburger Damm 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

x    JA   NEIN x 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     
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veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     
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Herr Jörn Marx 
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Begründung: 
 
Mit der Fertigstellung der neuen Querverbindung zwischen der Kreuzung August-Bebel-
Damm/Grabower Straße und der Verlängerung der Straße „Am Hansehafen“ wird hier eine 
Straßenbenennung notwendig. 
 
Durch die neue Straße verbessert sich die Erschließungssituation im Hafengebiet wesentlich und 
aktuell dient die neue Straße bereits als Umleitungsstrecke. 
 
Für die Benennung hatte die Magdeburger Hafen GmbH die Bezeichnung Hamburger Damm 
vorgeschlagen, da es in Magdeburg bereits eine Hamburger Straße gibt. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Scananlagen – Lageplan 
                     -  Schreiben d. Hafen GmbH 
 
 
 
 




